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Vierhaus Steuerberatungsgesellschaft mbH informiert

Neuigkeiten im Gesundheitswesen/Gemeinnützigkeitsrecht

Eingliederungshilfe- und Sozialhilfeleistungen: Anpassung des Umsatzsteuer-
Anwendungserlasses 

Das	Bundesfinanzministerium	(BMF)	hat	am	24.03.2020	ein	Schreiben	zur	umsatzsteuerlichen	
Behandlung der Eingliederungshilfe- und Sozialhilfeleistungen bekanntgegeben. Die Rege-
lungen des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses sind in diesem Zusammenhang angepasst 
worden.
Das	Bundesteilhabegesetz	(BTHG)	revolutionierte	mit	Wirkung	vom	01.01.2020	das	Leistungs-
recht für Menschen mit Behinderungen. Es hat zum Ziel, die Lebenssituation von Menschen  
mit Behinderungen zu verbessern, und soll zu individueller Selbstbestimmung und mehr  
Teilhabe	verhelfen.
Das BMF erläutert die umsatzsteuerlichen Aspekte der im Zusammenhang mit den Änderungen 
durch	das	BTHG	von	den	Einrichtungen	erbrachten	Leistungen.	So	ist	zum	Beispiel	ein	Wohn-	
und Betreuungsvertrag, der unter das Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz fällt und auf 
dessen	Grundlage	ein	Bewohner	 einen	Wohnraum	sowie	Pflege-	 und	Betreuungsleistungen	
erhält, umsatzsteuerlich ein Vertrag besonderer Art. In diesem Fall sind die Umsätze aus diesen 
Verträgen umsatzsteuerfrei.
Werden	 Pflege-	 und	 Betreuungsleistungen	 sowie	 weitere	 Leistungen	 aufgrund	 getrennter	
Verträge außerhalb des Anwendungsbereiches des Wohn- und Betreuungsvertragsgesetzes 
erbracht, sind die aus der Versorgung der hilfsbedürftigen Personen erzielten Umsätze als  
mit	 dem	 Betrieb	 einer	 Einrichtung	 zur	 Betreuung	 oder	 Pflege	 eng	 verbundenen	 Umsätze	 
anzusehen und somit ebenfalls umsatzsteuerfrei. Das gilt auch für die durch Behindertenwerk-
stätten	erbrachten	Verpflegungsleistungen	an	Menschen	mit	Behinderungen.

Hinweis: 
Die Grundsätze dieses Schreibens sind auf Umsätze, die seit dem 01.01.2020 erbracht worden 
sind, anzuwenden. Es wird allerdings nicht beanstandet, wenn die Einrichtungen die Umsätze, 
die	bis	zum	31.03.2020	erbracht	worden	sind,	als	umsatzsteuerpflichtig	behandelt	haben.

Quelle: BMF-Schreiben v. 24.03.2020 - III C 3 - S 7172/19/10002 :003

Steuerrechtliche Neuigkeiten für Unternehmen 

EU-Kommission: Neue Vorschriften für den Austausch von Zahlungsdaten ab 2024 

Die EU-Kommission hat bereits am 07.04.2016 einen Aktionsplan im Rahmen der Mehrwert-
steuer angenommen. Dieser Plan umfasst mehrere Schritte mit dem Ziel, ein endgültiges 
europäisches	Mehrwertsteuersystem	zu	schaffen.	Am	18.02.2020	hat	der	EU-Rat	zahlreiche	
Vorschriften verabschiedet, die dazu dienen sollen, den Steuerbetrug bei grenz über-
schreitenden elektronischen Geschäften leichter aufzudecken.
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Die neuen Maßnahmen sollen ab dem 01.01.2024 gelten und es den Mitgliedstaaten  
ermöglichen,	 die	 von	 den	 Zahlungsdienstleistern	 (z.	 B.	 Banken)	 elektronisch	 bereitgestellten	
Aufzeichnungen auf einheitliche Weise zu erfassen. Zudem wird ein neues zentrales elek-
tronisches	 System	 für	 die	 Speicherung	 von	 Zahlungsinformationen	 geschaffen.	 Nationale	
Betrugsbekämpfungsstellen können sodann auf diese Daten zugreifen und diese entsprechend 
weiterverarbeiten.
Die Neuregelungen umfassen einerseits die Änderung der Mehrwertsteuerrichtlinie. Damit  
werden	 Zahlungsdienstleister	 verpflichtet,	 Aufzeichnungen	 über	 grenzüberschreitende	 Zah-
lungen im Zusammenhang mit dem elektronischen Handel zu führen. Unter Beachtung des 
Datenschutzes werden diese Informationen den nationalen Steuerbehörden zur Verfügung 
gestellt.
Andererseits wird die Verordnung über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden auf dem 
Gebiet der Mehrwertsteuer geändert. Damit Mehrwertsteuerbetrug aufgedeckt werden kann 
und	 die	 Einhaltung	 von	 Mehrwertsteuerpflichten	 gewährleistet	 wird,	 müssen	 die	 nationalen	
Steuerbehörden	 diesbezüglich	 effektiv	 zusammenarbeiten.	Wie	 dies	 im	Einzelnen	 umgesetzt	
werden soll, ist in der geänderten Verordnung festgelegt.

Hinweis: 
Die neuen Vorschriften ergänzen den Mehrwertsteuer-Rechtsrahmen für den elektronischen 
Handel,	mit	dem	neue	Mehrwertsteuerpflichten	 für	Onlinemarktplätze	und	vereinfachte	Mehr-
wertsteuervorschriften für Onlineunternehmen eingeführt werden sollen. Dieser Rahmen tritt 
bereits zum 01.01.2021 in Kraft.

Quelle: EU-Richtlinie 2020/284 v. 18.02.2020 EU-Kommission, Pressemitteilung v. 18.02.2020

Umsatzsteuerliche Behandlung von Miet- und Leasingverträgen: BMF passt 
Anwendungserlass an 

Das	Bundesfinanzministerium	(BMF)	hat	am	18.03.2020	ein	Schreiben	zur	umsatzsteuerlichen	
Behandlung	von	Miet-	und	Leasingverträgen	als	Lieferung	oder	sonstige	Leistung	veröffentlicht.	
Die Regelungen des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses sind in diesem Zusammenhang 
angepasst worden.
Bereits	 im	 Jahr	 2017	 hat	 der	 Europäische	 Gerichtshof	 (EuGH)	 entschieden,	 wie	 die	 in	 der	
Mehrwertsteuersystem-Richtlinie verwendete Formulierung „Mietvertrag, der die Klausel enthält, 
dass das Eigentum unter normalen Umständen spätestens mit Zahlung der letzten fälligen Rate 
erworben wird“ auszulegen ist. Nach der EuGH-Rechtsprechung sind für die Annahme einer 
Lieferung zwei Voraussetzungen erforderlich:

Zum einen muss der Vertrag, aufgrund dessen die Übergabe des Gegenstandes erfolgt, 
ausdrücklich eine Klausel zum Eigentumsübergang an diesem Gegenstand vom Leasing-
geber	auf	den	-nehmer	enthalten.	Nach	Auffassung	des	EuGH	ist	diese	Voraussetzung	nur	
erfüllt, wenn der Vertrag eine Kaufoption für den Leasinggegenstand vorsieht.
Zum anderen muss aus zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung objektiv zu beurteilenden 
Vertragsbedingungen deutlich hervorgehen, dass das Eigentum am Gegenstand auto matisch 
auf den Leasingnehmer übergehen soll, wenn der Vertrag bis zum Vertragsablauf planmäßig 
ausgeführt wird.

Das BMF weist darauf hin, dass der Umsatzsteuer-Anwendungserlass teilweise nicht im Ein-
klang mit der EuGH-Entscheidung steht. Daher ist dieser in der jetzigen Fassung nicht mehr 
anwendbar. Mit dem aktuellen BMF-Schreiben wird der Anwendungserlass angepasst.
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Hinweis: 
Die	Grundsätze	dieses	Schreibens	sind	in	allen	offenen	Fällen	anzuwenden.	Es	wird	allerdings	
für Zwecke des Vorsteuerabzugs für vor dem 18.03.2020 abgeschlossene Leasing- und Miet-
verträge nicht beanstandet, wenn hier noch die alte Fassung angewandt wird.

Quelle: BMF-Schreiben v. 18.03.2020 - III C 2 - S 7100/19/10008 :003

Übertragung von Gas- und Elektrizitätszertifikaten: Erweiterung der Steuer schuld ner-
schaft 

Das	 Bundesfinanzministerium	 (BMF)	 hat	 am	 23.03.2020	 ein	 Schreiben	 zur	 Erweiterung	
der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers auf die Übertragung von Gas- und  
Elek	tri	zi	täts	zertifikaten	veröffentlicht.
Durch das Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung 
weiterer	 steuerlicher	 Vorschriften	 ist	 das	 Umsatzsteuergesetz	 (UStG)	 im	 Hinblick	 auf	 die	
Steuerschuldnerschaft	 (§	 13b	 UStG)	 zum	 01.01.2020	 neu	 gefasst	 worden.	 Die	 bestehende	
Vorschrift zur Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers wurde auf die Übertragung  
von	 Gas-	 und	 Elektrizitätszertifikaten	 ausgeweitet.	 Das	 bedeutet,	 dass	 bei	 nach	 dem	 
31.12.2019	 ausgeführten	 Übertragungen	 dieser	 Zertifikate	 an	 Unternehmer	 der	 Leistungs-
empfänger	 Steuerschuldner	 ist.	 Die	 Übertragung	 dieser	 Zertifikate	 stellt	 somit	 eine	 sonstige	
Leistung dar.
Diese Regelungen sind auf alle Umsätze anzuwenden, die nach dem 31.12.2019 ausgeführt 
werden. Bei Leistungen, die nach dem 31.12.2019 und vor dem 01.04.2020 ausgeführt worden 
sind, ist es beim leistenden Unternehmer und beim Leistungsumfang nicht zu beanstanden, 
wenn	von	der	Steuerschuldnerschaft	des	 leistenden	Unternehmers	ausgegangen	wird	 (Über-
gangsregelung).	Voraussetzung	 ist	allerdings,	dass	der	Umsatz	vom	 leistenden	Unternehmer	
zutreffend	versteuert	wird.	Das	gilt	auch	für	den	Fall,	dass	das	Entgelt	nach	dem	31.12.2019	
und vor dem 01.04.2020 vereinnahmt und die Leistung erst nach der Vereinbarung des  
Entgelts ausgeführt worden ist.

Hinweis: 
Das BMF-Schreiben sieht in diesem Zusammenhang eine Anpassung des Umsatzsteuer-
Anwendungserlasses vor.

Quelle: BMF-Schreiben v. 23.03.2020 - III C 3 - S 7279/19/10003 :002

Punktebonus im Einzelhandel: Gesammelte Punkte der Kunden mindern die Umsatz-
steuer erst bei Einlösung 

Viele Einzelhändler bieten ihren Kunden Bonuskarten an, mit denen sie Punkte sammeln  
können, die sich dann bei späteren Einkäufen einlösen, gegen Prämien eintauschen oder  
spenden	 lassen.	Ein	solches	Rabattsystem	hat	der	Bundesfinanzhof	 (BFH)	nun	aus	um	satz-
steuerlicher Sicht näher beleuchtet.
Klage	 erhob	 ein	 Einzelhändler,	 der	 seinen	 Kunden	 die	 Teilnahme	 an	 einem	 Bonus-	 und	
Rabattsystem einer externen Firma angeboten hatte. Den teilnehmenden Kunden wurde ein 
Punktekonto	eingerichtet,	auf	dem	sie	pro	Einkaufsumsatz	von	2	EUR	einen	Punkt	 (im	Wert	 
von	einem	Cent)	gutgeschrieben	bekamen.	In	90	%	der	Fälle	wurden	die	gesammelten	Punkte	
von	den	Kunden	bei	einem	späteren	Einkauf	wieder	eingelöst	(sog.	„instore	redemption“).
Die gesammelten und eingelösten Punkte der Kunden wurden zwischen dem Einzelhändler 
und dem externen Systemanbieter in einem monatlichen „Punkteclearing“ abgerechnet. Der 
Einzelhändler behandelte die für seine Kunden ausgegebenen Punkte und den entsprechenden 
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(im	 „Punkteclearing“	 ermittelten)	 hierfür	 geschuldeten	 Betrag	 umsatzsteuerlich	 als	 Entgelt-
minderung.

Hinweis: 
Hat	 sich	 die	 Bemessungsgrundlage	 für	 einen	 steuerpflichtigen	 Umsatz	 geändert,	 muss	 der	
leistende Unternehmer den dafür geschuldeten Umsatzsteuerbetrag berichtigen.

Das Finanzamt war nach einer Außenprüfung der Ansicht, dass das umsatzsteuerliche Entgelt 
nicht gemindert werden durfte, weil hinsichtlich des Punktesystems ein umsatzsteuerrechtlich 
unbeachtlicher	Werbeaufwand	vorliege.	Nachdem	das	Finanzgericht	München	(FG)	der	Klage	
des	Einzelhändlers	 in	 erster	 Instanz	 stattgegeben	 hatte,	 hob	 der	BFH	das	 finanzgerichtliche	
Urteil nun auf. Nach Ansicht der Bundesrichter hatte das FG zwar zu Recht entschieden, 
dass die umsatzsteuerliche Bemessungsgrundlage des Einzelhändlers gemindert werden 
durfte - allerdings noch nicht zum Zeitpunkt des „Punkteclearings“. Die Minderung tritt nach 
Auffassung	des	BFH	erst	ein,	wenn	der	Kunde	die	Punkte	tatsächlich	einlöst.	Denn	nach	der	
EU-Rechtsprechung darf es bei der Gewährung von Rabatten erst dann zu einer Änderung der 
Bemessungsgrundlage kommen, wenn der Kunde tatsächlich über eine Gutschrift verfügt.

Hinweis: 
Der BFH verwies die Sache zurück an das FG, das nun in einem zweiten Rechtsgang klären 
muss, in welchem Umfang die Kunden die ihnen gewährten Punkte beim zweiten Einkauf 
tatsächlich eingelöst haben.

Quelle: BFH, Urt. v. 16.01.2020 - V R 42/17

Organschaft: Vorsicht bei variablen Ausgleichszahlungen 

Die ertragsteuerliche Organschaft bietet immense steuerliche Vorteile. Nur sie ermöglicht es, 
Verluste	der	Tochtergesellschaft	mit	Gewinnen	der	Muttergesellschaft	 zu	verrechnen.	Weiter-
hin	 entfällt	 eine	 5%ige	 Versteuerung	 von	 Gewinnen,	 die	 von	 der	 Tochtergesellschaft	 an	 die	
Muttergesellschaft abgeführt werden. Allerdings setzt der Staat für die Anerkennung einer 
Organschaft hohe Hürden und über einige dieser Hürden streitet sich die Exekutive regelmäßig 
mit der Judikative.
Davon	 ist	 auch	 die	 Ausgleichszahlung	 an	 Minderheitsgesellschafter	 betroffen.	 Das	 Aktien-
gesetz schreibt vor, dass Minderheitsgesellschafter einen Ausgleich dafür bekommen müssen,  
dass die Organgesellschaft ihren ganzen Gewinn an den Organträger abführt. Fraglich war 
jedoch	stets,	ob	dieser	Ausgleich	nur	fix	sein	durfte	(was	betriebswirtschaftlich	oft	ein	großes	
Problem	war)	oder	ob	es	auch	eine	variable	Komponente	geben	durfte.	Die	Finanzverwaltung	
akzeptierte teilweise variable und an den Gewinn der Organgesellschaft gekoppelte Aus-
gleichszahlungen; der BFH urteilte 2017 allerdings, dass die Ausgleichszahlung sich nicht 
am Gewinn der Organgesellschaft orientieren dürfe. Als Reaktion auf das Urteil änderte der 
Gesetzgeber im Dezember 2018 den maßgeblichen Passus im Gesetz und erlaubte eine 
teilweise gewinnorientierte Ausgleichszahlung.
In	 einem	 aktuellen	 Schreiben	 erläutert	 das	 Bundesfinanzministerium	 die	 neuen	 gesetzlichen	
Regeln im Detail und versucht Praxisfragen zu beantworten. Dabei geht es insbesondere um  
die Höchstgrenze des variablen Anteils.

Hinweis: 
Wird der gesetzlich vorgegebene Höchstbetrag überschritten, wird das Organschaftsverhältnis 
insgesamt nicht anerkannt. Geschieht dieser Fehler innerhalb der ersten fünf Jahre der 
Organschaft, gilt dies sogar rückwirkend für die gesamte Anfangszeit der Organschaft.

Quelle: BMF-Schreiben v. 04.03.2020 - IV C 2 - S 2770/19/10003 :002
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Umwandlung: Zur Auflösung negativer Ergänzungsbilanzen 

Die	aktuelle	Krise	zeigt	es	wieder	einmal:	Unternehmen	müssen	stets	flexibel	sein	und	flexibel	
agieren, um überlebensfähig zu sein. Dazu gehört nicht nur die Anpassung von operativen 
Geschäftshandlungen, sondern auch die der gesellschaftsrechtlichen Strukturen. Einerseits 
werden Gesellschaften neu gegründet, verschmolzen oder gespalten, andererseits ändert sich 
aber auch der Gesellschafterbestand - es kommen neue Gesellschafter hinzu oder bestehende 
treten aus.
Für die meisten Umwandlungen gibt es dazu ein Umwandlungsgesetz und auch ein Um wand-
lungssteuergesetz. Für Letzteres ist der Grund ganz einfach: Jede Umwandlung ist grund-
sätzlich ein Veräußerungsgeschäft, das zur Aufdeckung stiller Reserven führt.

Beispiel: 
Die	 Gesellschafter	 der	A&B-KG	 wollen	 einen	 weiteren	 Gesellschafter	 (C)	 gegen	 Bareinlage	
in ihre Gesellschaft aufnehmen. C zahlt dafür 100.000 EUR in die ABC-KG ein. Wirtschaftlich 
betrachtet tauschen A und B ihre jeweiligen Anteile an der A&B-KG gegen Anteile an der 
ABC-KG	ein.	Durch	dieses	Tauschgeschäft	müssen	A	und	B	grundsätzlich	 jeweils	alle	stillen	 
Reserven versteuern.

Wenn die Lösung an dieser Stelle beendet wäre, gäbe es in Deutschland kaum Umwand-
lungen. Die deutsche Wirtschaft wäre lahmgelegt, da sie keine Umstrukturierung vornehmen 
könnte, ohne hohe Steuern zahlen zu müssen. Genau dies soll das Umwandlungssteuergesetz 
verhindern: Nach bestimmten Kriterien kann ein Antrag auf „Buchwertfortführung“ beim 
Finanzamt	gestellt	werden.	Wenn	Personengesellschaften	von	der	Umwandlung	betroffen	sind,	
muss die Darstellung der Buchwerte jedoch umfangreich und komplex durch den Steuerberater 
nachvollzogen werden. Dazu bedarf es sogenannter Ergänzungsbilanzen. In der Regel erhält 
derjenige, der einen Zahlbetrag in die neue Gesellschaft leistet, eine positive Ergänzungsbilanz, 
und	die	Altgesellschafter	erhalten	jeweils	eine	negative	Ergänzungsbilanz	(sog.	Nettomethode).
In einem vom Finanzgericht Niedersachsen entschiedenen Fall wurde eine Gesellschafterin 
zunächst gegen Bareinlage in eine bestehende KG neu aufgenommen und schied einige Jahre 
später	gegen	Zahlung	einer	Abfindung	wieder	aus	der	KG	aus.	Richtigerweise	wurde	ihre	positive	
Ergänzungsbilanz im Rahmen des Ausscheidens aufgelöst. Die Altgesellschafter führten jedoch 
ihre	negativen	Ergänzungsbilanzen	fort.	Dies	missfiel	sowohl	dem	zuständigen	Finanzamt	als	
auch den Richtern, die diese Ergänzungsbilanzen gewinnwirksam aufgelöst wissen wollten.
Folglich änderte die Betriebsprüfung die Bescheide und erhöhte den Gewinn durch Wegfall 
der negativen Ergänzungsbilanzen drastisch. Ob diese Vorgehensweise richtig war, wird der 
Bundesfinanzhof	zu	entscheiden	haben	-	dort	ist	das	Verfahren	bereits	anhängig.

Hinweis: 
Es gibt eine Alternative zur Nettomethode: Nach der sogenannten Bruttomethode wird für den 
zahlenden neuen Gesellschafter keine Ergänzungsbilanz aufgestellt; dafür müssen in der 
Gesamthandsbilanz	 der	 Gesellschaft	 die	 Verkehrswerte	 bilanziert	 werden	 (inkl.	 Firmenwert).	
Um dennoch nichts versteuern zu müssen, bilden die Altgesellschafter auch hier negative 
Ergänzungsbilanzen, allerdings mit deutlich höherem Kapital als bei der Nettomethode. Hätten 
sich die Beteiligten für die Bruttomethode entschieden, wären die Ergänzungsbilanzen beim 
Ausscheiden des Gesellschafters nicht aufzulösen gewesen.

Quelle: FG Niedersachsen, Beschl. v. 09.09.2019 - 3 K 52/17, Rev. (BFH: IV R 27/19)

Beraterverträge: Was bei einem Abschluss beachtet werden sollte 

Für	viele	eine	verlockende	Tätigkeit:	Berater	einer	Kapitalgesellschaft	-	hohe	Honorare,	frei	in 
der	 Arbeitsgestaltung,	 geringes	 Risiko.	 Doch	 das	 Finanzamt	 (und	 im	 Übrigen	 auch	 die	

05

2.6

2.7



Mandanteninformation Juni/Juli 2020 06

2.8

Sozial			versicherung)	 hat	 ein	 strenges	Auge	 auf	 solche	 Beraterverträge,	 insbesondere,	 wenn	
Angehörigenbeziehungen	 im	 Spiel	 sind.	 In	 einem	 vor	 dem	 Finanzgericht	 Münster	 (FG)	 ver-
handelten	 Fall	 war	 die	 Tante	 der	 Alleingesellschafterin	 einer	 Unternehmergesellschaft	
haftungs  beschränkte Geschäftsführerin der Gesellschaft. Dafür erhielt sie jahrelang eine  
Geschäfts  führervergütung.
Zum 01.07.2013 sollte das Geschäftsführergehalt jedoch auf 0 EUR reduziert und stattdessen 
ein Beraterhonorar gezahlt werden. Dies wurde im Dezember 2012 beschlossen. Zu diesem 
Zeitpunkt	wurden	jedoch	weder	die	Modalitäten	der	Beratertätigkeit	noch	die	Vergütung	fixiert.	
Eine entsprechende vertragliche Vereinbarung erfolgte erst am 01.11.2014.
Das FG unterstützte das Finanzamt in seiner Ansicht, dass die Beratervergütung in vollem 
Umfang eine verdeckte Gewinnausschüttung sei. Dies hatte zur Folge, dass diese den Gewinn 
nicht	 mindern	 durfte	 und	 die	 Alleingesellschafterin	 (Nichte)	 sie	 als	 Einkünfte	 aus	 Kapital-
vermögen versteuern musste.
Wesentliches Argument für das Vorliegen der verdeckten Gewinnausschüttung war, dass die 
Tante	 eine	 der	 beherrschenden	 (alleinigen)	 Gesellschafterin	 nahestehende	 Person	 war,	 für	
die ein besonders strenger Prüfungsmaßstab galt. Leider verhielten sich die Damen nicht 
fremdüblich, was die Richter im Detail anprangerten. So hätte der Beratervertrag zum Beispiel 
nicht	von	der	Geschäftsführerin	(Tante),	sondern	von	der	Gesellschafterversammlung	(Nichte)	
unterschrieben	werden	müssen.	Des	Weiteren	sei	die	Tante	immer	noch	als	Geschäftsführerin	
berufen,	 was	 laut	 Vertrag	 bedeute,	 dass	 diese	 ihre	 gesamte	 Arbeitskraft	 dieser	 Tätigkeit	 
widmen	müsse.	Für	eine	Tätigkeit	als	Beraterin	sei	daneben	(vertraglich	jedenfalls)	kein	Raum.

Quelle: FG Münster, Urt. v. 16.01.2020 - 10 K 3930/18 K,G,F

Einkommensteuer: Haftungsinanspruchnahme eines Geschäftsführers für eigene 
Lohnsteuer 

Es ist ein Irrtum, dass der Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH nie mit seinem per sön-
lichen Vermögen für die Schulden der GmbH einstehen muss. So kann es sein, dass er für 
die Lohnsteuer aufkommen muss, die die GmbH aufgrund einer Insolvenz nicht mehr gezahlt 
hat. Aber kann er diese Zahlung auch steuerlich geltend machen? Und falls ja, ist dann zu 
unterscheiden, ob der Gesellschafter-Geschäftsführer seine eigene Lohnsteuer oder die einer 
anderen	Person	zahlen	muss?	Das	Finanzgericht	Hessen	(FG)	musste	darüber	entscheiden.
Die Klägerin war Gesellschafter-Geschäftsführerin einer GmbH, über deren Vermögen das 
Insolvenzverfahren	eröffnet	wurde.	Mit	 geändertem	Haftungsbescheid	wurde	die	Klägerin	 für	
nicht abgeführte Lohnsteuer und Solidaritätszuschlag in Haftung genommen. Die Klägerin  
beglich die Haftungsschuld in den Jahren 2014 und 2015. Gegen die Einkommensteuer-
bescheide 2014 und 2015 legte die Klägerin Einsprüche ein und beantragte, die Steuer-
zahlungen als nachträgliche Werbungskosten zu berücksichtigen. Das Finanzamt wollte aber 
nur	die	Lohnsteuer	berücksichtigen,	die	nicht	auf	die	Klägerin	entfiel.
Die Klage vor dem FG war erfolgreich. Das Finanzamt hatte zu Unrecht die Lohnsteuer, die 
auf	die	Klägerin	entfiel	und	für	die	sie	in	Haftung	genommen	wurde,	nicht	als	Werbungskosten	
berücksichtigt.	 Aufwendungen,	 die	 durch	 den	 Beruf	 des	 Steuerpflichtigen	 veranlasst	 sind,	
können als Werbungskosten bei den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit berücksichtigt 
werden. Eine solche Veranlassung liegt vor, wenn ein objektiver Zusammenhang mit dem Beruf 
besteht und wenn die Aufwendungen subjektiv zur Förderung des Berufs getätigt werden. 
Hiernach	handelt	es	sich	bei	der	von	der	Klägerin	entrichteten	(rückständigen)	Lohnsteuer,	für	
welche sie als Arbeitnehmerin der GmbH in Haftung genommen wurde, um Werbungskosten. 
Ein gesetzliches Verbot zum Abzug der Steuer gibt es nicht, da ein solches nur für eigene 
Steuerschulden wie zum Beispiel Einkommensteuer-Vorauszahlungen gilt. Die Inhaftung-
nahme erfolgte jedoch für eine fremde Steuerschuld, nämlich die der GmbH. Die Klägerin  
wurde auch durch den Werbungskostenabzug nicht bessergestellt. Ihr wurde damals wie den 
übrigen Arbeitnehmern auch nur der Nettolohn ausbezahlt. Durch die Inhaftungnahme wurde  
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sie mit dem Lohnsteuerbetrag ein zweites Mal belastet, so dass die Steuer berücksichtigt  
werden kann.

Quelle: FG Hessen, Urt. v. 19.11.2019 - 6 K 360/18, Rev. (BFH: VI R 19/20)

Steuerrechtliche Neuigkeiten für alle Steuerzahler

Arbeitgeberleistungen: BMF wendet neue Rechtsprechung zum Zusätzl ich keits-
erfordernis nicht an 

Diverse Steuerbefreiungen und -begünstigungen für Leistungen des Arbeitgebers an den 
Arbeitnehmer sind an die einkommensteuerrechtliche Voraussetzung geknüpft, dass diese 
Leistungen zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbracht werden.
Dieses Zusätzlichkeitserfordernis muss beispielsweise für die Anwendung der 44-EUR-
Freigrenze bei Gutscheinen und Geldkarten, für die Steuerfreiheit von Arbeitgeberzuschüssen 
zu	 Fahrten	 mit	 öffentlichen	 Verkehrsmitteln	 im	 Linienverkehr,	 zu	 Gesundheits	fördermaß	-
nahmen und zur Überlassung eines betrieblichen Fahrrads erfüllt sein. Auch die  
Pauschal   besteuerung von Sachzuwendungen ist an die „Zusätzlichkeit“ geknüpft.
Bereits	 2019	 hatte	 der	 Bundesfinanzhof	 (BFH)	 seine	 Anforderungen	 an	 die	 „Zusätzlichkeit“	
gelockert und seine frühere Rechtsprechung aufgegeben, nach der nur freiwillige Arbeit geber-
leistungen – also Leistungen, die der Arbeitgeber arbeitsrechtlich nicht schuldet - „zusätzlich“ 
erbracht werden konnten.
Nach der neueren Rechtsprechung sind bestimmte Steuervergünstigungen für Sachverhalte 
mit	Gehaltsverzicht	oder	-umwandlung	(je	nach	arbeitsvertraglicher	Ausgestaltung)	nicht	mehr	
durch das Zusätzlichkeitserfordernis ausgeschlossen. Gefordert wird vom BFH lediglich, dass 
der verwendungsfreie Arbeitslohn zugunsten verwendungs- oder zweckgebundener Leistungen 
des	 Arbeitgebers	 arbeitsrechtlich	 wirksam	 herabgesetzt	 wird	 (Lohnformwechsel).	 Nur	 wenn	
dies nicht der Fall ist, liegt nach der neueren Rechtsprechung eine begünstigungsschädliche 
Anrechnung oder Verrechnung vor.
Ein tarifgebundener verwendungsfreier Arbeitslohn kann somit nicht zugunsten bestimmter 
anderer steuerbegünstigter verwendungs- oder zweckgebundener Leistungen herabgesetzt 
oder	 zugunsten	 dieser	 umgewandelt	 werden,	 da	 der	 tarifliche	Arbeitslohn	 nach	Wegfall	 der	
steuerbegünstigten	Leistungen	wiederauflebt.
Das	 Bundesfinanzministerium	 (BMF)	 ist	 dieser	 gelockerten	 Rechtsprechung	 nun	
entgegengetreten	und	hat	erklärt,	dass	zur	Tatbestandsvoraussetzung	„zusätzlich	zum	ohnehin	
geschuldeten Arbeitslohn“ strengere Grundsätze gelten. Leistungen des Arbeitgebers oder auf 
seine	Veranlassung	eines	Dritten	(Sachbezüge	oder	Zuschüsse)	für	eine	Beschäftigung	werden	
demnach nur dann „zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn“ erbracht, wenn 

die Leistung nicht auf den Anspruch auf Arbeitslohn angerechnet, 
der Anspruch auf Arbeitslohn nicht zugunsten der Leistung herabgesetzt, 
die verwendungs- oder zweckgebundene Leistung nicht anstelle einer bereits vereinbarten 
künftigen Erhöhung des Arbeitslohns gewährt und 
bei Wegfall der Leistung der Arbeitslohn nicht erhöht 

wird. Unerheblich ist laut BMF, ob der Arbeitslohn tarifgebunden ist. Es seien somit im  
gesamten Lohn- und Einkommensteuerrecht nur echte Zusatzleistungen des Arbeitgebers 
steuer begünstigt.
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Hinweis: 
Sofern	 das	 Finanzamt	 einen	 Lohnformwechsel	 (Gehaltsumwandlung)	 nicht	 anerkennt,	
sollte	 im	Einzelfall	 geprüft	werden,	die	günstigere	Rechtsauffassung	des	BFH	 im	Klagewege	
durchzusetzen.

Quelle: BMF-Schreiben v. 05.02.2020 - IV C 5 - S 2334/19/10017 :002

Unfall auf dem Arbeitsweg: Krankheitskosten sind neben Pendlerpauschale als 
Werbungskosten abziehbar 

Arbeitnehmer	 können	 ihre	 Fahrten	 zwischen	 Wohnung	 und	 erster	 Tätigkeitsstätte	 mit	 der 
Pendler pauschale von 0,30 EUR je Entfernungskilometer absetzen. Nach dem Ein kommen-
steuergesetz sind durch diese Pauschale sämtliche Aufwendungen steuerlich abgegolten, die 
durch	die	Wege	zwischen	Wohnung	und	erster	Tätigkeitsstätte	veranlasst	sind.	Arbeitnehmer	
dürfen daher für den täglichen Arbeitsweg beispielsweise nicht noch zusätzlich anteilige 
Tankkosten	oder	Versicherungsgebühren	für	das	Fahrzeug	absetzen.
Der	 Bundesfinanzhof	 (BFH)	 hat	 jetzt	 entschieden,	 dass	 die	Abgeltungswirkung	 der	 Pendler-
pauschale jedoch nicht für Krankheitskosten gilt, die infolge eines Wegeunfalls zwischen 
Wohnung	und	erster	Tätigkeitsstätte	entstehen.	Geklagt	hatte	eine	Frau,	die	bei	einem	Autounfall	
auf ihrem Arbeitsweg schwere Verletzungen an Gesicht und Nase erlitten hatte und die von 
ihr selbstgetragenen Kosten für eine Nasenoperation von 2.402 EUR als Werbungskosten  
abziehen wollte.
Der BFH gab grünes Licht für den Kostenabzug und urteilte, dass sich die Abgeltungswirkung 
der Entfernungspauschale nur auf fahrzeug- und wegstreckenbezogene Kosten erstreckt.

Hinweis: 
Unfallbedingte Reparatur- und Werkstattkosten für das Fahrzeug sind daher nach Gerichts-
meinung nach wie vor nicht abziehbar. Die Finanzämter zeigen sich in diesem Punkt aber bisher 
großzügiger und erkennen aufgrund einer Weisung in den Lohnsteuerhinweisen auch diese 
Kosten momentan noch steuerlich an.

Kosten für die „Beseitigung oder Linderung von Körperschäden“ infolge eines Unfalls auf 
dem	Arbeitsweg	 müssen	 nach	 Auffassung	 des	 BFH	 separat	 betrachtet	 werden.	 Sie	 stellen	
nach	Gerichtsmeinung	 keine	beruflichen	Mobilitätskosten	dar	 und	 führen	daher	 zu	 regulären	
Werbungs kosten, die außerhalb des Anwendungsbereichs der Entfernungspauschale liegen.

Hinweis: 
Arbeitnehmer sollten beachten, dass sie nur die selbstgetragenen Krankheitskosten als 
Werbungskosten abrechnen können. Werden ihnen die Kosten von dritter Seite erstattet, wie 
im Urteilsfall teilweise von der gesetzlichen Unfallversicherung, dürfen sie insoweit nicht steuer-
mindernd angesetzt werden.

Quelle: BFH, Urt. v. 19.12.2019 - VI R 8/18

Soziale Schulprojekte: Arbeitslohn der Schüler bleibt ohne Lohnsteuerabzug 

Bundesweit	 existieren	Schulprojekte	 (z.B.	 „Dein	Tag	 für	Afrika“	 oder	 „Sozialer	Tag	 2020“),	 in	
denen	Schüler	einen	Tag	 lang	 in	einem	Unternehmen	oder	Privathaushalt	arbeiten	und	 ihren	
erarbeiteten Lohn dann an eine Organisation spenden. Das Finanzministerium Sachsen-
Anhalt	hat	sich	nun	zur	(lohn-)steuerlichen	Behandlung	solcher	Projekte	geäußert.	Danach	gilt	
Folgendes:
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Die Schüler begründen mit dem Unternehmen bzw. dem Privathaushalt ein Arbeitsverhält-
nis, so dass aus steuerlicher Sicht Arbeitslohn gezahlt wird. Von einem Lohnsteuereinbehalt  
darf das Unternehmen bzw. der Privathaushalt aber absehen. Die Vergütung der Schüler kann 
also ungemindert an den Projektträger überwiesen werden.
Private Arbeitgeber müssen kein Lohnkonto für den Schüler einrichten. Alle anderen Arbeit-
geber hingegen schon. Sie können die betrieblich veranlassten Vergütungen der Schüler 
aber als Betriebsausgaben abziehen. Der Nachweis über die Zahlung der Vergütung auf das 
Spendenkonto des Projektträgers muss vom Arbeitgeber zum Lohnkonto genommen werden.
Über	 die	 überwiesenen	Beträge	 dürfen	 keine	 Spendenquittungen	 ausgestellt	 werden	 (kein	
Sonderausgabenabzug	erlaubt).	
Schüler müssen ihren gespendeten Arbeitslohn später nicht im Rahmen einer Ein kommen-
steuerveranlagung versteuern.

Quelle: FinMin Sachsen-Anhalt, Erlass v. 04.03.2020 - 45-S 2332-253/2/14053/2020

Werbungskosten bei Vermietung: Schuldzinsen infolge Währungskursverlusts sind 
nicht abziehbar 

Wenn	private	Vermieter	 ein	Mietobjekt	 fremdfinanzieren,	 können	 sie	 die	 anfallenden	Schuld-
zinsen als Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung abziehen. 
Lösen sie ein Vermietungsdarlehen später durch ein neues Darlehen ab, lassen sich auch 
die Schuldzinsen für dieses Umschuldungsdarlehen steuerlich berücksichtigen, da der Ver an -
lassungszusammenhang mit der Vermietung fortbesteht. Dies gilt nach der ständigen höchst-
richterlichen Rechtsprechung aber nur, soweit die Valuta des neuen Darlehens nicht über den 
abzulösenden Darlehensrestbetrag hinausgeht und die Umschuldung sich im Rahmen einer 
marktüblichen Finanzierung bewegt. Zahlungen zum Ausgleich von Kurs ver lusten bei Fremd-
währungsdarlehen sind nicht abziehbar.
Die	 Finanzbehörde	 Hamburg	 (FB)	 weist	 in	 einer	 aktuellen	 Fachinformation	 darauf	 hin,	 dass	
auch Schuldzinsen für ein Umschuldungsdarlehen nicht abgesetzt werden dürfen, soweit sie 
für die Finanzierung eines erlittenen Fremdwährungskursverlusts anfallen. Dies geht aus der 
Rechtsprechung	des	Bundesfinanzhofs	(BFH)	aus	2019	hervor.
Im zugrundeliegenden Fall hatte ein privater Vermieter zur Finanzierung eines Mietobjekts 
ursprünglich	ein	Darlehen	in	Schweizer	Franken	(CHF)	mit	einem	Gegenwert	von	105.000	EUR 
aufgenommen. Sechs Jahre später schuldete er das Fremdwährungsdarlehen um. Infolge der 
zwischenzeitlichen	 Währungskursentwicklung	 (CHF/EUR)	 hatte	 sich	 seine	 Rückzahlungs-
verpflichtung	nun	aber	auf	139.309	EUR	erhöht,	so	dass	er	in	dieser	Höhe	ein	Umschul	dungs-
darlehen bei einer Bausparkasse aufnahm.
Das Finanzamt des Vermieters erkannte die Schuldzinsen dieses Darlehens nur an, soweit sie 
für	 einen	 Darlehensbetrag	 von	 105.000	 EUR	 (Ursprungsbetrag)	 gezahlt	 wurden.	 Der	 BFH 
folgte dieser Sichtweise und urteilte, dass das Wechselkursrisiko nicht durch die Ver mie tungs-
tätigkeit veranlasst sei. Nach Gerichtsmeinung war das Umschuldungsdarlehen steuerlich 
aufzuteilen,	 da	 es	 nur	 in	 Höhe	 der	 ursprünglichen	 Anschaffungskosten	 durch	 die	 spätere	
Vermietungstätigkeit veranlasst war. In Höhe des realisierten Währungskurs verlusts bestand 
dieser Zusammenhang jedoch nicht.

Hinweis: 
Das	Urteil	wurde	mittlerweile	 im	Bundessteuerblatt	 (Teil	 II)	veröffentlicht,	so	dass	es	von	den	
Finanzämtern allgemein angewendet wird.

Die FB weist zudem darauf hin, dass der Fremdwährungskursverlust auch nicht als negative 
Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften umgedeutet werden könne, weil es sich bei 

•

•

•

•

3.4
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der Darlehensaufnahme nicht um ein Fremdwährungsgeschäft handle. Es fehle bereits an dem 
erforderlichen	Anschaffungsvorgang.

Quelle: Finanzbehörde Hamburg, Fachinformation v. 15.11.2019 - S 2253 - 2018/003 – 52

Zeugnisverweigerungsrecht: Volljährige Kinder müssen im Kindergeldprozess 
mitwirken 

Ob ein Anspruch auf Kindergeld besteht, hängt vom Alter des Kindes und der individuellen 
Lebenssituation ab. Relevant ist beispielsweise, ob und wie lange ein volljähriges Kind 
einer Berufsausbildung nachgegangen ist oder in welchem Haushalt es gelebt hat. Das Ein-
kommensteuergesetz	schreibt	vor,	dass	volljährige	Kinder	bei	Aufforderung	durch	die	Familien-
kasse	verpflichtet	sind,	zur	Aufklärung	der	Lebensumstände	beizutragen.	Der	Bundesfinanzhof	
(BFH)	 hat	 jetzt	 entschieden,	 dass	 diese	 Mitwirkungspflicht	 auch	 im	 finanzgerichtlichen	 
Verfahren gilt.
Im zugrundeliegenden Fall war fraglich, ob nach einer Scheidung der Vater oder die Mutter das 
Kindergeld für das gemeinsame Kind beanspruchen konnten. Hierfür war zunächst zu klären, 
in	welchem	Haushalt	das	Kind	gelebt	hatte.	Vor	dem	Finanzgericht	 (FG)	hatte	sich	das	Kind	
auf sein Zeugnisverweigerungsrecht berufen, im anschließenden Revisionsverfahren sprach 
der BFH dem Kind ein solches Recht jedoch ab. Zwar soll ein Zeugnisverweigerungsrecht 
für	 Angehörige	 dazu	 dienen,	 Konfliktsituationen	 innerhalb	 der	 Familie	 und	 innere	 Konflikte	 
zwischen	der	Wahrheitspflicht	und	der	Beziehung	zu	Angehörigen	zu	vermeiden.	Dieser	Zweck	
kann	 nach	 dem	 BFH-Urteil	 bei	 volljährigen	 Kindern	 in	 sie	 betreffenden	 finanzgerichtlichen	
Kindergeldsachen	jedoch	nicht	erfüllt	werden,	da	der	Konflikt	bereits	zuvor	zutage	getreten	ist.

Hinweis:
Der	BFH	hob	das	finanzgerichtliche	Urteil	 auf	und	verwies	die	Sache	zurück	an	das	FG	zur	
anderweitigen Verhandlung. In einem zweiten Rechtsgang wird nun das Kind zur Frage der 
Haushaltszugehörigkeit vernommen werden müssen.

Quelle: BFH, Urt. v. 18.09.2019 - III R 59/18

Ost-Leibrenten: Anpassungen an Westniveau werden voll besteuert 

Leibrenten aus der gesetzlichen Rentenversicherung, den landwirtschaftlichen Alterskassen 
und	 den	 berufsständischen	 Versorgungseinrichtungen	 fließen	 nur	 mit	 einem	 prozentualen	
Besteuerungsanteil in das zu versteuernde Einkommen des Ruheständlers ein. Wie hoch 
dieser Anteil ausfällt, richtet sich nach dem Jahr des Rentenbeginns. Bei Ruheständlern mit 
Renten	beginn	 im	 Jahr	 2020	 liegt	 der	 Besteuerungsanteil	 bei	 80	%.	 Der	 steuerfreie	 Teil	 der	 
Rente	 (Differenzbetrag	 zwischen	 dem	 Jahresbetrag	 der	 Rente	 und	 dem	 steuerpflichtigen	
Rententeil)	wird	zu	Rentenbeginn	festgelegt	und	gilt	dann	in	der	Regel	für	die	gesamte	Laufzeit	
des Rentenbezugs unverändert fort. Spätere regelmäßige Rentenerhöhungen werden also zu 
100	%	besteuert.

Hinweis: 
Der	steuerfreie	Teil	einer	Rente	wird	lediglich	dann	neu	bestimmt,	wenn	die	Rente	neu	berechnet	
wird	(Veränderung	das	Jahresbetrags).

Der	Bundesfinanzhof	(BFH)	hat	jetzt	entschieden,	dass	eine	Neuberechnung	des	steuerfreien	
Rententeils nicht geboten ist, wenn Ost-Renten lediglich an das Westniveau angeglichen 
werden. Im zugrundeliegenden Fall hatten Eheleute aus Sachsen beide Altersrenten aus der 
gesetzlichen	Rentenversicherung	bezogen,	die	nach	dem	aktuellen	Rentenwert	(Ost)	berechnet	
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waren.	Sie	waren	der	Ansicht,	dass	die	Anpassung	des	Rentenwerts	(Ost)	an	das	West	niveau	
zu einer Erhöhung des Rentenfreibetrags führen müsse.
Der BFH stufte diese Erhöhung jedoch als reguläre Rentenanpassung ein, so dass der steuer-
freie	Teil	der	Rente	festgeschrieben	blieb.	Die	Anpassung	der	Ost-Renten	an	das	Westniveau	
ist nach Gerichtsmeinung wie eine normale jährliche Rentenerhöhung zu sehen, denn in beiden 
Fällen sollen Rentner durch die Angleichung ihre jeweilige Stellung im Lohngefüge erhalten  
und fortführen.

Quelle: BFH, Urt. v. 03.12.2019 - X R 12/18

Erbschaft- und Schenkungsteuer: Günstige Steuerklasse I gilt nur für rechtlichen Vater 

Wie viel Erbschaft- und Schenkungsteuer anfällt, richtet sich unter anderem nach der 
anzuwendenden Steuerklasse. Wird Vermögen auf Kinder und Stiefkinder übertragen, greift 
die	günstigste	Steuerklasse	 I,	 so	dass	Steuersätze	zwischen	7	%	und	30	%	zur	Anwendung	
kommen.	 Bei	 der	 ungünstigsten	 Steuerklasse	 III	 liegt	 der	 Steuerzugriff	 hingegen	 zwischen	 
30	%	 und	 50	%.	 Zudem	 gewährt	 der	 Fiskus	 bei	 Kindern	 und	 Stiefkindern	 in	 Steuerklasse	 I	 
einen	Freibetrag	von	400.000	EUR	(bei	Steuerklasse	III:	20.000	EUR).
Der	Bundesfinanzhof	(BFH)	hat	nun	entschieden,	dass	die	Steuerklasse	I	nur	bei	Erwerben	vom	
rechtlichen Elternteil beansprucht werden kann. Geklagt hatte ein Mann aus Hessen, der zwar 
der	biologische,	nicht	aber	der	 rechtliche	Vater	seiner	Tochter	war.	Die	 rechtliche	Vaterschaft	 
lag bei einem Mann, der mit der Kindesmutter zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes verheiratet 
war.	Der	biologische	Vater	hatte	seiner	Tochter	einen	Betrag	von	30.000	EUR	geschenkt	und	
wollte hierfür die Steuerklasse I beanspruchen.
Der BFH ordnete ihn jedoch in die ungünstige Steuerklasse III ein und urteilte, dass die Steuer-
klasse I nur im Verhältnis zum rechtlichen Vater anwendbar sei, da für die Steuerklassen-
einteilung die bürgerlich-rechtlichen Vorschriften über die Abstammung und Verwandtschaft 
maßgebend seien. Danach obliege nur dem rechtlichen Vater die Zahlung von Unterhalt. 
Das	 Kind	 sei	 zudem	 nur	 ihm	 gegenüber	 erb-	 und	 pflichtteilsberechtigt.	 Somit	 ist	 es	 nach	
Gerichtsmeinung gerechtfertigt, nur den rechtlichen Vater bei der Erb- und Schenkungsteuer 
finanziell	zu	begünstigen.

Hinweis: 
Der BFH verwies darauf, dass es zu ungerechtfertigten Doppelbegünstigungen käme, wenn 
Kinder mit „zwei Vätern“ sowohl von ihrem biologischen als auch von ihrem rechtlichen Vater 
nach Steuerklasse I beschenkt bzw. beerbt werden könnten.

Quelle: BFH, Urt. v. 05.12.2019 - II R 5/17

Erbschaftsteuer: Erbfallkostenpauschale auch für den Nacherben 

Wenn man etwas erbt, bekommt man nicht nur etwas, sondern es können auch Kosten anfallen. 
Sei es für die Beerdigung oder für notwendige Dokumente. Damit da nicht jede kleinste 
Rechnung summiert werden muss, hat der Gesetzgeber aus Vereinfachungsgründen eine 
Pauschale festgelegt, bis zu der die Kosten nicht nachgewiesen werden müssen. Wie ist das 
aber, wenn man Nacherbe ist? Also erst etwas erbt, wenn es zuvor ein anderer geerbt hat.  
Kann	die	Pauschale	auch	dann	angesetzt	werden?	Das	Finanzgericht	Münster	 (FG)	musste	
darüber entscheiden.
Die	Klägerin	 ist	Nacherbin	 ihrer	Tante	T,	die	am	24.01.2013	verstarb.	Vorerbe	der	Tante	war	 
deren Ehemann E, der am 19.05.2013 verstarb. Als Schlusserbin war die Klägerin eingesetzt. 
Diese schlug am 10.09.2013 die Erbschaft über das Eigenvermögen des E wegen Überschul-
dung	des	Nachlasses	aus.	Das	Finanzamt	setzte	für	den	Erwerb	von	Todes	wegen	Erbschaft-
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steuer gegenüber der Klägerin fest. Diese begehrte allerdings noch die Berücksichtigung der 
Erbfallkostenpauschale, da ihr im Zusammenhang mit der Nacherbschaft Kosten entstanden 
waren.	 Außerdem	 hatte	 sie	 die	 Beerdigungskosten	 für	 T	 und	 E	 getragen.	 Das	 Finanzamt	
verwehrte ihr jedoch die Pauschale.
Das FG gab der Klägerin recht. Die Erbfallkostenpauschale in Höhe von 10.300 EUR war zu 
berücksichtigen. Diese umfasst nicht nur die Beerdigungskosten, sondern auch die mit der 
Abwicklung und Regelung des Erwerbs zusammenhängenden Kosten. Voraussetzung ist aber, 
dass dem Erwerber auch Kosten entstanden sind. Deren Höhe muss nicht nachgewiesen 
werden und ist auch nicht relevant. Ein Abzug des Pauschbetrags scheidet aus, wenn keine 
Kosten entstanden sind. Der Klägerin waren für die Beantragung und Erteilung des Erbscheins 
etc. Kosten in Höhe von 40 EUR entstanden, die sie auch nachgewiesen hatte. Dass dieser 
Betrag im Verhältnis zum Pauschbetrag nur gering ist, ist nicht entscheidend. Außerdem steht  
die Pauschale nicht nur den Vorerben, sondern auch den Nacherben zu. Erbschaftsteuerlich 
handelt es sich nämlich bei der Vor- und der Nacherbschaft um zwei verschiedene Erwerbs-
vorgänge, die auch getrennt voneinander besteuert werden. Sowohl dem Vorerben als auch 
dem Nacherben können Erbfallkosten entstehen, so dass die Pauschale im Streitfall zu 
berücksichtigen ist.

Quelle: FG Münster, Urt. v. 24.10.2019 - 3 K 3549/17 Erb, Rev. (BFH: II R 3/20)
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Steuertermine Juli 2020

10.07.  Umsatzsteuer
 Lohnsteuer*
 Solidaritätszuschlag*
 Kirchenlohnsteuer ev. und r.kath.*

Zahlungsschonfrist: bis zum 13.07.2020. 
Diese Schonfrist gilt nicht bei Barzahlungen und Zahlungen per Scheck. 
[* bei monatlicher Abführung für Juni 2020; bei vierteljährlicher Abführung für das II. Quartal 2020]

Steuertermine August 2020 

10.08. Umsatzsteuer
 Lohnsteuer*
 Solidaritätszuschlag*
 Kirchenlohnsteuer ev. und r.kath.*

17.08. Grundsteuer**
 Gewerbesteuer**

Zahlungsschonfrist: bis zum 13.08. bzw. 20.08.2020. 
Diese Schonfrist gilt nicht bei Barzahlungen und Zahlungen per Scheck. 
[* bei monatlicher Abführung für Juli 2020; ** Vierteljahresrate an die Gemeinde]

Aktueller Hinweis: 

Von	der	Corona-Krise	betroffenen	Unternehmen	gewähren	die	Finanzämter	auf	Antrag	und	 
unter vereinfachten Voraussetzungen eine zinslose Stundung bzw. einen Vollstreckungs-
aufschub bis längstens 31.12.2020. 
Sofern die festgesetzten Steuervorauszahlungen aufgrund der aktuellen Situation zu hoch 
sind, setzen die Finanzämter die laufenden Vorauszahlungen auf Antrag und ohne strenge 
Prüfung herab. 
Wir unterstützen Sie gern bei allen erforderlichen Anträgen. 


